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Betreff: Notifizierung 2024/317/LT 

Entwurf einer Verordnung des Direktors der staatlichen Dienststelle für
Verbraucherrechte über die Genehmigung der Liste der Chemikalien,
die in der Republik Litauen zur Verwendung zugelassen sind und der
Flüssigkeit  aus  elektronischen  Zigaretten  und  zum  Nachfüllen
elektronischer Zigaretten Tabakgeschmack und -geruch verleihen

 
Abgabe von Bemerkungen gemäß Artikel 5 Absatz 2 der Richtlinie (EU)
2015/1535

Sehr geehrter Herr,

Im Rahmen des Notifizierungsverfahrens gemäß der Richtlinie (EU) 2015/1535 (1) haben
die litauischen Behörden der Kommission am 13. Juni 2024 im Dringlichkeitsverfahren
den  Entwurf  Erlass  des  Direktors  der  staatlichen  Dienststelle  zum  Schutz  der
Verbraucherrechte  über  die  Genehmigung  der  Liste  der  Chemikalien,  die  in  der
Republik  Litauen  zur  Verwendung  zugelassen  sind  und  der  Flüssigkeit  aus
elektronischen  Zigaretten  und  zum  Nachfüllen  elektronischer  Zigaretten
Tabakgeschmack  und  -geruch  verleihen  (im  Folgenden  „der  notifizierte  Entwurf“)
übermittelt. . 

1 () Richtlinie (EU) 2015/1535 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. September 2015 über
ein Informationsverfahren auf dem Gebiet der technischen Vorschriften und der Vorschriften für die
Dienste der Informationsgesellschaft (kodifizierter Text), ABl. L 241 vom 17.9.2015, S. 1.
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Der  Mitteilung  zufolge  zielt  der  notifizierte  Entwurf  darauf  ab,  die  Interessen  der
öffentlichen  Gesundheit,  insbesondere  Kinder  und  Jugendliche,  zu  schützen,  indem
strengere  Vorschriften  für  nikotinhaltige  Produkte  eingeführt  werden,  um  deren
Zugänglichkeit und Attraktivität zu verringern. In diesem Zusammenhang wird mit dem
notifizierten Entwurf eine Liste von 16 in Litauen zugelassenen Chemikalien genehmigt,
die  der  Flüssigkeit  von  elektronischen  Zigaretten  und  Nachfüllbehältern
Tabakgeschmack und -geruch verleihen. Die Liste enthält die eindeutigen Kennnummern
des  Chemical  Abstract  Service  (CAS),  die  Substanznamen  und  die  Namen  der
Internationalen Union für reine und angewandte Chemie (IUPAC) dieser Chemikalien.

Die Prüfung des notifizierten Entwurfs hat die Kommission dazu veranlasst,  folgende
Bemerkungen vorzubringen. 

Die Kommission stellt fest, dass der notifizierte Entwurf die Aromen von elektronischen
Zigaretten und Nachfüllbehältern regelt,  bei denen die Zuständigkeit für die Annahme
der Vorschriften bei den Mitgliedstaaten liegt.2). Gleichzeitig möchte die Kommission
die litauischen Behörden darauf aufmerksam machen,  dass die Richtlinie  2014/40/EU
bestimmte  harmonisierte  Vorschriften  über  Inhaltsstoffe  enthält  (siehe  insbesondere
Artikel 20 Absatz 3 der Richtlinie 2014/40/EU).

Die litauischen Behörden werden gebeten, diesen Bemerkungen Rechnung zu tragen. 

Die  Kommission  erinnert  ferner  daran,  dass,  sobald  der  endgültige  Wortlaut
angenommen wurde, dieser gemäß Artikel 5 Absatz 3 der Richtlinie (EU) 2015/1535 der
Kommission zu übermitteln ist.

Mit freundlichen Grüßen

Für die Kommission 

Sandra GALLINA
Generaldirektion Gesundheit und

Lebensmittelsicherheit

2 ()Siehe auch 47. Erwägungsgrund der Richtlinie 2014/40/EU des Europäischen Parlaments und des
Rates  vom  3.  April  2014  zur  Angleichung  der  Rechts-  und  Verwaltungsvorschriften  der
Mitgliedstaaten über die Herstellung, die Aufmachung und den Verkauf von Tabakerzeugnissen und
verwandten Erzeugnissen und zur Aufhebung der Richtlinie 2001/37/EG (ABl. L 127 vom 29.4.2014,
S. 1).
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